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B, Die übrigen Künste und Wissenschaften in Deutschland.
Ungefähr gleichzeitig mit der Poesie, ihr teilweise vorauseilend, erhielt die d eu ts ch e

Musik durch eine Reihe trefflicher Meister, namentlich durch Sebastian Bach, Händel
und Mozart, denen sich Gluck und Haydn beigesellten, ihre vollkommenste Ausbil-
dung. — Auch dieMalerei fing an sich zu erheben. Die Bildnerei und die B aukunst
hatten einen tüchtigen Meister in Schlüter (um 1700), der Berlin mit Denkmälern zu
schmücken begann (das Zeughaus, das Reiterstandbild des großen Kurfürsten).

Dritte Periode.
Vom Ausbruche der großen französischen Revolution tns zur

Gegenwart 1789-1891.,

I. Die Revolution und Napoleons Kaiserherrschaft
1789—1815.

§ 52.

Ursachen und Anfang der Revolution.
1. In Frankreich regierte nach Ludwigs XV. Tode dessen Enkel

Ludwig XVI. (1774—1793), vermählt mit Maria Antonie von Öfter*
reich, Tochter der Kaiserin Maria Theresia. Während der Regierung seiner
beiden Vorgänger war durch Kriegführung und Verschwendung eine unge¬
heure Staatsschuld aufgehäuft worden. Der hierdurch veranlagte Ab¬
gabendruck lastete fast einzig auf dem Bürger- und Bauern stände,
während die beiden ersten Stände, Geistlichkeit und Adel, welche bei-
nahe zwei Drittel der Ländereien, die größten Vorrechte und die einträg-
lichsten Ämter im Befitze hatten, kaum besteuert waren. Die Willkür-
Herrschaft seit Ludwig XIV. hatte das Königtum verhaßt gemacht, das
sittenlose Hofleben Ludwigs XV. es in Verachtung gebracht. End-
lich war durch beredte Schriftsteller (Voltaire, Rousseau u. a.) die Ehr-
furcht vor den Lehren der Religion untergraben und Unznsrie-
denheit mit den bestehenden Staatseinrichtungen verbreitet.
Durch die Gründung des nordamerikanifchen Freistaats wurde das Ver-
langen nach einer Umgestaltung des Staatswesens noch mehr angeregt.

2. Um der Geldnot abzuhelfen, ließ der König auf den Rat des Finanz-
Ministers Neck er die (seit 175 Jahren nicht mehr berufenen) Reichs¬
stände 1789 (5. Mai) in Versailles zusammentreten. Als nun die beiden
höheren Stände (Geistlichkeit und Adel, je 300 Mitglieder) nicht gemeinsam


